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(54) Bezeichnung: Leitungsführungsanordnung

(57) Hauptanspruch: Leitungsführungsanordnung mit min-
destens einem Leitungspaket (12; 112), das mindestens ei-
ne in einer biegsamen Hülle (16; 116) aufgenommene bieg-
same Leitung (14; 114) aufweist, wobei am mindestens ei-
nen Leitungspaket (12; 112) in dessen Längsrichtung im Ab-
stand zueinander mehrere Klammern (128, 129) lösbar be-
festigt sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Klammern
(128, 129) an mindestens einem der Leitungspakete (12;
112) mittels einer Nut- und Federverbindung (20, 32; 120,
132) befestigt sind, dass die Klammern (128, 129) jeweils
mindestens einen Magnet (138) aufweisen, wobei die Ma-
gnete (138) so angeordnet sind, dass gleichnamige Ma-
gnetpole von einer Oberseite des Leitungspakets (112) oder
der Leitungspakete (112) wegweisen und dass die Magnete
(138) in Aufnahmetaschen (136) der Klammern (128, 129)
aufgenommen sind.



DE 10 2008 007 071 B4    2017.03.23

2/7

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Leitungsführungs-
anordnung gemäß Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Leitungsführungsanordnungen sind insbe-
sondere als Flachleitungen mit in die biegsame Hül-
le eingegossenen Kabeln bekannt. Sie dienen da-
zu, die Kabel oder auch andere Leitungen von ei-
ner Versorgungseinrichtung zu einem Verbraucher,
beispielsweise einer beweglichen Maschine, zu füh-
ren. Die Hülle schützt dabei die Leitungen vor äu-
ßeren Einflüssen, ähnlich wie eine Energieführungs-
kette. Wenn der Verbraucher Bewegungen über eine
größere Wegstrecke ausführen können muss, wird
das Leitungspaket ebenso wie eine Energieführungs-
kette in einer Ablegewanne abgelegt und in ein Ober-
trum und ein Untertrum unterteilt: Das Untertrum liegt
in der Ablegewanne auf einer Ablagefläche, wäh-
rend das mit dem Untertrum über einen geboge-
nen Abschnitt verbundene Obertrum entweder auf
dem Untertrum aufliegt oder auf Führungsschienen
der Ablegewanne. Dabei ergibt sich gegenüber ei-
ner Leitungsführung in einer Energieführungskette
der Vorteil, dass eine solche Leitungsführungsanord-
nung einfacher und günstiger herzustellen ist. Es er-
gibt sich jedoch auch der Nachteil, dass im Gegen-
satz zu einer Energieführungskette der Biegeradius
des gebogenen Abschnitts zwischen dem Obertrum
und dem Untertrum nicht eindeutig definiert ist. Eine
so präzise Leitungsführung wie mit einer Energiefüh-
rungskette ist daher nicht möglich.

[0003] Aus der DE 20 2005 008 668 U1 ist eine
Leitungsführungsanordnung der eingangs genann-
ten Art bekannt, bei der mehrere Flachleitungen an
zwei im Abstand zueinander angeordneten Stellen
nahe ihrer Enden mittels Klammern zusammengehal-
ten werden. Auch diese Anordnung ist in Bezug auf
ihre Genauigkeit nicht mit einer Energieführungsket-
te vergleichbar.

[0004] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine
Leitungsführungsanordnung der eingangs genann-
ten Art derart weiterzubilden, dass eine bessere Lei-
tungsführung ermöglicht wird.

[0005] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
ne Leitungsführungsanordnung mit den Merkmalen
des Anspruchs 1 gelöst. Dabei sind am mindes-
tens einen Leitungspaket in dessen Längsrichtung im
Abstand zueinander mehrere, vorzugsweise starre
Klammern lösbar befestigt. Unter einer starren Klam-
mer ist hier eine Klammer zu verstehen, die in Längs-
richtung des Leitungspakets nicht oder nur sehr ge-
ringfügig biegsam ist und somit das Leitungspaket
über ihre Länge versteift. Dabei wird bevorzugt, dass
die Klammern in konstanten Abständen zueinander
angeordnet sind.

[0006] Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde,
dass das mindestens eine Leitungspaket abschnitts-
weise durch die Klammern versteift wird und dadurch
Abschnitte gebildet werden, welche im Wesentlichen
nicht biegsam sind. Dadurch wird ein Biegeradius de-
finiert, der für die gesamte Leitungsführungsanord-
nung konstant ist, wenn die Klammern in gleichen Ab-
ständen zueinander angeordnet sind.

[0007] Es wird besonders bevorzugt, wenn die
Leitungsführungsanordnung mindestens zwei paral-
lel zueinander verlaufende Leitungspakete aufweist,
wobei jedes Leitungspaket mindestens eine in einer
biegsamen Hülle aufgenommene biegsame Leitung
aufweist, und wobei die Leitungspakete durch meh-
rere, in Längsrichtung im Abstand zueinander ange-
ordnete, vorzugsweise starre Klammern miteinander
verbunden sind. Die Klammern dienen dann nicht nur
der abschnittsweisen Versteifung der Leitungspake-
te, sondern auch der Verbindung mehrerer parallel
zueinander verlaufender Leitungspakete. Insbeson-
dere können nebeneinander verlaufende Flachleitun-
gen so miteinander verbunden werden, dass sie wie
eine einzelne Flachleitung gehandhabt werden kön-
nen. Dabei wird bevorzugt, dass die Leitungspakete
baugleich sind.

[0008] Um eine zuverlässige Befestigung der Klam-
mern zu ermöglichen, wird bevorzugt, dass sie min-
destens eines der Leitungspakete wenigstens teilwei-
se umgreifen. Zur besseren Definition des Biegera-
dius können in Längsrichtung aufeinander folgende
Klammern gegeneinander verschwenkbar, vorzugs-
weise begrenzt verschwenkbar, miteinander verbun-
den sein.

[0009] Die Klammern sind an mindestens einem
der Leitungspakete mittels einer Nut- und Federver-
bindung befestigt. Dabei wird bevorzugt, dass min-
destens eines der Leitungspakete mindestens eine
längsverlaufende Nut aufweist. Die Nut kann in die
Hülle eingeformt sein oder es kann alternativ mit der
Hülle ein Band verbunden sein, in das die Nut einge-
formt ist. Das Band kann mit der Hülle koextrudiert
oder fest mit der Hülle verklebt sein.

[0010] Die Klammern weisen jeweils mindestens ei-
nen Magneten auf, wobei die Magnete so angeord-
net sind, dass gleichnamige Magnetpole von einer
Oberseite des Leitungspakets oder der Leitungspa-
kete wegweisen. Wird das Leitungspaket wie eine
Energieführungskette gefaltet, so dass ein Obertrum
auf einem Untertrum abgelegt wird, so kann durch
die abstoßende Wirkung der Magnete das Obertrum
über dem Untertrum in der Schwebe gehalten wer-
den. Diese berührungslose Führung vermindert den
Verschleiß. Die Magnete sind in Aufnahmetaschen
der Klammern aufgenommen.
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[0011] Gemäß einer ersten vorteilhaften Ausfüh-
rungsform sind die Klammern einstückig ausgebil-
det. Eine Befestigung am Leitungspaket kann durch
elastische Verformung der Klammern und Aufrasten
auf das Leitungspaket erfolgen. Gemäß einer zwei-
ten vorteilhaften Ausführungsform sind die Klammern
aus mehreren, lösbar miteinander verbundenen Tei-
len zusammengesetzt.

[0012] Vorteilhaft weist das mindestens eine Lei-
tungspaket einen in die Hülle eingebetteten, paral-
lel zur mindestens einen Leitung verlaufenden Strang
aus Federstahl auf. Der Federstahlstrang versteift
das Leitungspaket, ermöglicht aber dennoch eine
Biegung des Leitungspakets. Dabei ist es möglich,
dass die Klammern durch das mindestens eine Lei-
tungspaket durchgreifen und am Federstahlstrang
befestigt sind. Die Klammern sind somit an der be-
lastbarsten Komponente des Leitungspakets befes-
tigt.

[0013] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
in der Zeichnung schematisch dargestellten Ausfüh-
rungsbeispielen näher erläutert. Es zeigen

[0014] Fig. 1 eine Leitungsführungsanordnung ge-
mäß einem nicht erfindungsgemäßen ersten Ausfüh-
rungsbeispiel;

[0015] Fig. 2 einen Ausschnitt aus Fig. 1 mit abge-
nommener Klammer;

[0016] Fig. 3 eine Leitungsführungsanordnung ge-
mäß einem zweiten Ausführungsbeispiel und

[0017] Fig. 4 einen Schnitt durch das Obertrum der
Leitungsführungsanordnung gemäß Fig. 3.

[0018] Eine Leitungsführungsanordnung 10 gemäß
einem nicht erfindungsgemäßen ersten Ausführungs-
beispiel (Fig. 1, Fig. 2) weist ein als Flachleitung 12
ausgebildetes Leitungspaket auf. Die Flachleitung 12
weist drei Kabel 14 auf, die nebeneinander angeord-
net in einer Längsrichtung der Flachleitung 12 paral-
lel verlaufend in eine biegsame Hülle 16 aus Kunst-
stoff eingebettet sind. Auf die Hülle 16 ist ein sich über
die gesamte Länge der Flachleitung 12 erstrecken-
des Band 18 aufgesetzt und durch Vulkanisieren fest
mit der Hülle 16 verbunden. Das Band 18 weist zwei
in Längsrichtung parallel verlaufende Nuten 20 auf.
In Fig. 1 ist angedeutet, dass die Flachleitung 12 so
gefaltet ist, dass sie ein Untertrum 22, einen an das
Untertrum 22 anschließenden gebogenen Abschnitt
24 und ein an den gebogenen Abschnitt 24 anschlie-
ßendes Obertrum 26 aufweist, wobei das Obertrum
26 auf dem Untertrum 22 abgelegt werden kann. Die
Flachleitung 12 dient dabei als Versorgungsleitung,
die eine Stromversorgungseinrichtung mit einer be-
weglichen Maschine verbindet.

[0019] Zur abschnittsweisen Versteifung der Flach-
leitung 12 können auf diese mehrere einstückige
Klammern 28 aufgerastet werden. Eine dieser Klam-
mern 28 ist in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt. Die Klam-
mer 28 weist eine Aufnahmekontur 30 zum teilweisen
Umgreifen der Flachleitung 12 auf, aus der eine Fe-
der 32 zum Eingreifen in die Nut 20 und Herstellen
einer Nut-Federverbindung herausragt. Durch elasti-
sches Aufbiegen kann die Klammer 28 an der Flach-
leitung 12 befestigt werden. Da sie in Längsrichtung
im Wesentlichen starr ist, bewirkt die Anordnung von
Klammern 28 an der Flachleitung 12 eine abschnitts-
weise Versteifung der Flachleitung 12. Hierzu werden
vorzugsweise Klammern 28 in konstanten Abständen
zueinander an der Flachleitung 12 befestigt. Die ab-
schnittsweise Versteifung der Flachleitung 12 resul-
tiert in einer besseren Handhabbarkeit, da sie den
Biegeradius definiert.

[0020] Die Leitungsführungsanordnung 110 gemäß
dem zweiten Ausführungsbeispiel (Fig. 3, Fig. 4)
weist zwei identische Flachleitungen 112 auf, die je-
weils baugleich mit der Flachleitung 12 des ersten
Ausführungsbeispiels mit einer biegsamen Hülle 116
und in die Hülle 116 eingebetteten Kabeln 114 ausge-
bildet sind. Im Unterschied zum ersten Ausführungs-
beispiel sind die Nuten 120 jedoch direkt in die Hül-
len 116 eingeformt. In die Nuten 120 greifen Federn
132 zweier verschiedener Arten von Klammern 128,
129 ein. Außenseitige Klammern 128 umgreifen je-
weils eine äußere Partie einer der beiden Flachleitun-
gen 112. Zwischen den Flachleitungen 112 angeord-
nete innere Klammern 129 umgreifen je eine Partie
beider Flachleitungen 112 und verbinden somit die
parallel zueinander verlaufenden Flachleitungen 112
miteinander. Dabei sind die Klammern jeweils zwei-
teilig ausgeführt, wobei die beiden Klammerteile 134
miteinander verschraubt sind.

[0021] Wie schon beim nicht erfindungsgemäßen
ersten Ausführungsbeispiel, schließt sich an ein Un-
tertrum 122 der miteinander verbundenen Flachlei-
tungen 112 ein gebogener Abschnitt 124 an, an den
sich wiederum ein Obertrum 126 anschließt. Zur Ver-
schleißminderung weisen die Klammern 128, 129 an
der Oberseite des Untertrums 122 und der Unterseite
des Obertrums 126 Aufnahmetaschen 136 auf, in die
Magnete 138 so eingesetzt sind, dass die Magnet-
pole des Obertrums gleichnamigen Magnetpolen des
Untertrums 122 gegenüber liegen. Auf diese Weise
wird das Obertrum 126 über dem Untertrum 122 in
der Schwebe gehalten.

Patentansprüche

1.  Leitungsführungsanordnung mit mindestens ei-
nem Leitungspaket (12; 112), das mindestens eine
in einer biegsamen Hülle (16; 116) aufgenomme-
ne biegsame Leitung (14; 114) aufweist, wobei am
mindestens einen Leitungspaket (12; 112) in des-
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sen Längsrichtung im Abstand zueinander mehrere
Klammern (128, 129) lösbar befestigt sind, dadurch
gekennzeichnet, dass die Klammern (128, 129) an
mindestens einem der Leitungspakete (12; 112) mit-
tels einer Nut- und Federverbindung (20, 32; 120,
132) befestigt sind, dass die Klammern (128, 129)
jeweils mindestens einen Magnet (138) aufweisen,
wobei die Magnete (138) so angeordnet sind, dass
gleichnamige Magnetpole von einer Oberseite des
Leitungspakets (112) oder der Leitungspakete (112)
wegweisen und dass die Magnete (138) in Aufnah-
metaschen (136) der Klammern (128, 129) aufge-
nommen sind.

2.  Leitungsführungsanordnung nach Anspruch 1,
gekennzeichnet durch mindestens zwei parallel zu-
einander verlaufende Leitungspakete (112), wobei
jedes Leitungspaket (112) mindestens eine in ei-
ner biegsamen Hülle (116) aufgenommene biegsa-
me Leitung (114) aufweist, und wobei die Leitungs-
pakete (112) durch mehrere, in Längsrichtung im Ab-
stand zueinander angeordnete Klammern (128, 129)
miteinander verbunden sind.

3.  Leitungsführungsanordnung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Leitungspakete
(112) baugleich sind.

4.    Leitungsführungsanordnung nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Klammern (128, 129) in Längsrichtung
in gleichen Abständen zueinander angeordnet sind.

5.    Leitungsführungsanordnung nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Klammern (128, 129) mindestens ei-
nes der Leitungspakete (12; 112) wenigstens teilwei-
se umgreifen.

6.    Leitungsführungsanordnung nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass in Längsrichtung aufeinander folgende
Klammern (128, 129) gegeneinander verschwenkbar
miteinander verbunden sind.

7.    Leitungsführungsanordnung nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass mindestens eines der Leitungspakete (12;
112) mindestens eine längsverlaufende Nut (20; 120)
aufweist.

8.   Leitungsführungsanordnung nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Nut (120) in die
Hülle (116) eingeformt ist.

9.   Leitungsführungsanordnung nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass mit der Hülle (16)
ein Band (18) fest verbunden ist, in das die Nut (20)
eingeformt ist.

10.    Leitungsführungsanordnung nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Klammern (28) einstückig sind.

11.    Leitungsführungsanordnung nach einem der
Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
die Klammern (128, 129) aus mehreren, lösbar mit-
einander verbundenen Teilen (134) zusammenge-
setzt sind.

12.    Leitungsführungsanordnung nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass mindestens eines der Leitungspakete (12;
112) eine Flachleitung mit mehreren, zueinander par-
allel in einer Ebene verlaufenden, in die biegsame
Hülle (16; 116) eingebetteten Leitungen (14; 114) ist.

13.    Leitungsführungsanordnung nach einem der
vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch
eine Ablegewanne, in der das mindestens eine Lei-
tungspaket (12; 112) abgelegt ist, wobei ein Unter-
trum (22, 122) auf einer Ablagefläche der Ablegewan-
ne aufliegt und ein mit dem Untertrum (22; 122) über
einen gebogenen Abschnitt (24; 124) verbundenes
Obertrum (26; 126) auf oder über dem Untertrum (22;
122) abgelegt ist.

14.    Leitungsführungsanordnung nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das mindestens eine Leitungspaket (12;
112) einen in die Hülle (16; 116) eingebetteten, paral-
lel zur mindestens einen Leitung (14; 114) verlaufen-
den Federstahlstrang aufweist.

15.    Leitungsführungsanordnung nach Anspruch
14, dadurch gekennzeichnet, dass die Klammern
(128, 129) durch das mindestens eine Leitungspaket
(12; 112) durchgreifen und am Federstahlstrang be-
festigt sind.

16.    Leitungsführungsanordnung nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Klammern (128, 129) starr sind.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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